
 
  

 
 
 

Pressemitteilung   
 
 

Fehlende Transparenz kann teuer werden 

Catenic Anafee unterstützt Einhaltung verschärfter  

Dokumentationspflicht für Verrechnung in 

Unternehmen  
 

Bad Tölz, 24. Januar 2005 ----  Internationale Unternehmen brauchen nicht länger die 

verschärften Dokumentationspflichten zu fürchten, die zur internen Verrechnung von IT-

Leistungen und anderen Querschnittsfunktionen (Shared Services) gelten. Grundlage ist das 

Gesetz zum Abbau von Steuervergünstigungen und Ausnahmeregelungen von 2003. Mit 

Catenic Anafee steht eine Softwarelösung zur Verfügung, die die Stückkosten der zu 

verrechnenden Leistungen verursachergerecht ermittelt. Damit lassen sich Steuerzuschläge 

von bis zu 1 Million Euro vermeiden, die bei einer Nichteinhaltung der Dokumentationspflicht 

und der daraus folgenden Schätzung der Einkünfte durch die Steuerbehörden entstehen 

könnten.  

 

Nach dem Steuervergünstigungsabbaugesetz (StVergAbG) müssen multinationale 

Unternehmen die Verrechnungspreise im Verkehr mit ihren ausländischen Gesellschaften nach 

dem Grundsatz des Fremdvergleichs gestalten: Die Preise sind auf der Basis von Stückkosten 

verursachergerecht zu ermitteln und so zu kalkulieren,  dass sie mit am freien Markt erhältlichen 

Leistungen verglichen werden können. In der Unternehmenspraxis jedoch werden gerade die 

IT-Leistungen und Querschnittsfunktionen oft nur pauschal und ohne Bezug zum 

Kostenverursacher abgerechnet. Da die Verrechnungspreise weder dokumentiert noch stimmig 

hergeleitet werden, hält diese Situation einer Betriebsprüfung durch die Steuerbehörden nicht 

stand. Hohe Steuerzuschläge drohen.   

 

Im Gegensatz dazu wird beim Einsatz von Catenic Anafee eine nachvollziehbare Marge 

festgelegt, die zum maßgeblichen Verrechnungspreis führt. Die Abrechnung erfolgt, indem die 

tatsächlichen Verbrauchsmengen mit dem Verrechnungspreis multipliziert werden. Dabei hält 

die Reporting-Funktion von Catenic Anafee alle relevanten Informationen zeitnah, 

periodengerecht und dauerhaft vor, von der Kalkulation bis hin zur Abrechnung.  

 

„Wir freuen uns sehr, dass Catenic Anafee unsere Kunden nun auch verstärkt bei der Erfüllung 

der Dokumentationspflichten nach dem Steuervergünstigungsabbaugesetz unterstützt“, erklärt 

Hubert Bauer, Vorstandsvorsitzender der Catenic AG. „Durch die neue Gesetzgebung eröffnen 

sich den Anwendern interessante Nutzenpotenziale, die über die bekannten Vorteile einer 
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 verursachergerechten Leistungsverrechnung und der damit verbundenen Kostensenkungen 

hinausgehen.“  

 

Catenic AG  

Catenic bietet die Controllinglösung Catenic Anafee für die Abrechnung von IT-Dienstleistungen 

und Querschnittsfunktionen in Unternehmen an. Das kombinierte Angebot aus Produkt und 

Beratung (Business- und IT-Consulting) unterstützt Unternehmen, die Kostentreiber in der 

Informationstechnologie zu identifizieren und Einsparpotenziale zu nutzen. Catenic ist 

zertifizierter Integrationspartner der SAP für SAP NetWeaver und SAP R/3 („SAP Certified 

Integration“). Zu den Kunden des Unternehmens, das 1999 in Bad Tölz gegründet wurde, 

zählen Amadeus Data Processing, HeidelbergZement, der Motorpresse Verlag, Schwenk 

Zement, ElringKlinger und SAP.  

www.catenic.com  

 

Nähere Informationen:  

Bernd Worlitzer, Catenic AG, Tel. +49 (8041) 79435-12  

bernd.worlitzer@catenic.com 

  

 


